
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/9/22 96/15/0202
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.2000

Index

24/01 Strafgesetzbuch

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §23 Abs2;

StGB §34 Z18;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 98/16/0199 E 26. November 1998 RS 6

Stammrechtssatz

Ein Wohlverhalten während der Anhängigkeit des Strafverfahrens kann nicht als mildernd berücksichtigt werden

(Hinweis Urteil des OGH vom 14.Dezember 1995, 12 Os 104/95).
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